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Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 
 

über die Sitzung des  
Rates der Stadt Erwitte 
(RAT/005/2025-2030) 

 
Sitzungsdatum :  09.07.2026 
 
Sitzungsbeginn : 18:00 Uhr 
 
Sitzungsort : Rathaus Erwitte 

Raum: Sitzungssaal 
Am Markt 13 
59597 Erwitte 

 
 
 
 
 

Öffentlicher Teil 

 1   Begrüßung  
   
 2   Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner  
   
 3   Mitteilungen der Verwaltung  
   
 4   Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe zur Finanzierung  

des Baus des Radweges "Erwitter Bruch" 
080/2026 

   
 5   Neufassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und  

Entgelten bei Einsätzen der Feuerwehr der Stadt Erwitte 
063/2026 

   
 6   Erlass einer neuen Gebührenordnung für die Musikschule  

der Stadt Erwitte 
067/2026 

   
 7   1. Änderung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Erwitte und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin vom 
03.07.2024 

071/2026 

   
 8   Bebauungsplan Erwitte Nr. 16 'Nördlich des Glasmerweges / Schulzent-

rum', 1. Änderung und 22. Änderung des Flächennutzungsplans 
a) Behandlung eingegangenen Bedenken und Anregungen 
b) Feststellungsbeschluss zur 22. Änderung des Flächennutzungsplans   
c) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Erwitte Nr. 16 'Nördlich des Glasmerweges / Schulzentrum' 

023/2026/1 

   
 9   13. Änderung des Flächennutzungsplanes - Wohnbauflächenkonzept 

Erwitte - Bad Westernkotten 
a) Behandlung der eingegangenen Anregungen und Bedenken 
b) Feststellungsbeschluss 

024/2026/1 
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 10   Bebauungsplan Erwitte Nr. 59 "An der Friedenseiche Nord" 

a) Behandlung der eingegangenen Anregungen und Bedenken 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

062/2026/1 

   
 11   Bebauungsplan Bad Westernkotten Nr. 47 ‚Auf dem Rott' 

a) Behandlung der eingegangenen Anregungen und Bedenken 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

074/2026 

   
 12   Bebauungsplan Erwitte Nr. 57 "Lippstädter Straße" 

a) Behandlung der eingegangenen Anregungen und Bedenken 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGBGB 

083/2025/1 

   
 13   Anfragen von Ratsmitgliedern  
   

Nicht öffentlicher Teil 

 14   Mitteilungen der Verwaltung  
   
 15   Grundstücksangelegenheit; 

Veräußerung der Flächen im Baugebiet 'Erweiterung der Kleefedlsied-
lung' in Schmerlecke 

079/2026 

   
 16   Anfragen von Ratsmitgliedern  
   
 
Erwitte, 01.07.2026 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 
Vorsitzende/r 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte  
 

B E T R I E B S S A T Z U N G 
 

der Stadt Erwitte 
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung  

„Abwasserwerk Erwitte“ 
 
 

vom 01.07.2026 
 

Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) in Verbindung mit der Ei-
genbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW – GV. NRW. S. 
644, ber. 2005 S. 15, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. 
NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Erwitte am 19.02.2026 folgende Betriebssatzung der 
Stadt Erwitte für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk Erwitte“ beschlossen: 
 
 
 

§ 1 

Gegenstand des Eigenbetriebes 

 

(1) Der Abwasserbetrieb der Stadt Erwitte wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf 
der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Betriebs-
satzung geführt. 

 
(2) Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk Erwitte“ einschließlich 

etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Erfüllung der der Stadt Erwitte nach dem 
Landeswassergesetz obliegenden Pflichten zur Abwasserentsorgung mit Hilfe seiner 
bestehenden bzw. noch zu schaffenden Einrichtungen und alle den Betriebszweck för-
dernden Geschäfte. 

 
 

§ 2 

Name des Eigenbetriebes 

 
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung führt den Namen „Abwasserwerk Erwitte“. 
 
 

§ 3 
Betriebsleitung 

 
(1) Die Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte besteht aus zwei Betriebsleitern/-

innen; einer/einem technischen und einer/einem kaufmännischen Betriebsleiter/-in. Je-
des Mitglied der Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte ist für die in seinem Ge-
schäftsbereich zu treffenden Entscheidungen allein verantwortlich.   
Sind bei Entscheidungen beide Geschäftsbereiche betroffen, muss die Entscheidung 
einvernehmlich erfolgen. Kann das Einvernehmen nicht hergestellt werden, so ist die 
Entscheidung des Betriebsausschusses Abwasser einzuholen. Die Geschäftsverteilung 
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innerhalb dieser Betriebsleitung wird in einer Dienstanweisung geregelt.  
 

(2) Die Betriebsleiter/-innen des Abwasserwerkes Erwitte vertreten sich nicht gegenseitig. 
Es ist sowohl für den technischen, als auch für den kaufmännischen Bereich jeweils ei-
ne gesonderte Vertretung zu benennen. 

 
(3) Das Abwasserwerk Erwitte wird von der Betriebsleitung selbstständig geleitet, soweit 

nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder diese Satzung etwas 
anderes bestimmt ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebs-
führung. Dazu gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung eines einwandfrei-
en Betriebes laufend notwendig sind, insbesondere der innerbetriebliche Personalein-
satz, die Anordnung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten und der laufenden Net-
zerweiterungen, Beschaffungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investiti-
onsgütern des laufenden Bedarfs, die Ersatzbeschaffung von Betriebsmitteln sowie der 
Abschluss von Werk- und Dienstleistungsverträgen sowie von Verträgen mit Tarif- und 
Sonderkunden. 

 
(4) Die Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte ist für die wirtschaftliche Führung des 

Abwasserwerkes Erwitte verantwortlich und hat die Sorgfalt einer ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleitung anzuwenden. Für Schäden haftet die Betriebsleitung 
entsprechend den Vorschriften des § 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 81 des 
Landesbeamtengesetzes. 

 
(5) Die Betriebsleitung nimmt an den Beratungen des Betriebsausschusses teil. 
 
(6) Neben den Aufgaben, die die Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte nach den ge-

setzlichen Vorschriften und im Rahmen der Betriebssatzung zu erfüllen hat, ist sie zu-
ständig für folgende Fälle bei einem Wert bis 50.000 € je Einzelfall: 

 
a) Geschäfte der laufenden Verwaltung,  

 
b) Abschluss von Vergleichen (gerichtlich oder außergerichtlich) bei einem Verzicht, 

 
c) Führung von Rechtsstreitigkeiten; der Rat ist über diese zu unterrichten, 

 
d) überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 

83 GO NRW. 
 
(7) Weitere Entscheidungen können der Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte durch 

Beschluss des Rates oder des Betriebsausschusses Abwasser im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit übertragen werden. 

 
 

§ 4 
Betriebsausschuss Abwasser 

 
(1) Der Betriebsausschuss Abwasser besteht aus 19 Mitgliedern, die gemäß § 114 Abs. 3 

GO i. V. m der Wahlordnung für Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden. 
 

(2) Der Betriebsausschuss überwacht die Tätigkeit der Betriebsleitung entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

 
(3) Der Betriebsausschuss Abwasser entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch 
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die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Darüber hin-
aus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm vom Rat der Stadt ausdrücklich 
übertragenen Aufgaben sowie in den folgenden Fällen ab einem Wert von 50.000 € je 
Einzelfall:  

 
a) Geschäfte der laufenden Verwaltung, 

  
b) Abschluss von Vergleichen (gerichtlich oder außergerichtlich) bei einem Ver-

zicht,  
 

c) Führung von Rechtsstreitigkeiten; der Rat ist über diese zu unterrichten,  
 

d) überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
gem. § 83 GO NRW. 

 
(4) Der Betriebsausschuss Abwasser berät die Angelegenheiten vor, die vom Rat zu ent-

scheiden sind. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des 
Rates unterliegen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In Fällen äußerster 
Dringlichkeit kann die Bürgermeisterin/der Bürgermeister mit der oder dem Ausschuss-
vorsitzenden entscheiden. § 60 Abs. 1 Satz 3 und 4 GO NRW gelten entsprechend. 

 
(5) In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Betriebsausschusses Abwasser un-

terliegen, kann, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet, die Bürgermeiste-
rin/der Bürgermeister mit der oder dem Ausschussvorsitzenden oder einem anderen 
dem Rat angehörenden Ausschussmitglied des Betriebsausschusses Abwasser ent-
scheiden. § 60 Abs. 3 GO NRW gelten entsprechend. 

 
(6) Der Betriebsausschuss ist zuständig für die Beratung  
 

a) von Satzungen, soweit nicht ein anderer Ausschuss zuständig ist, 
 

b) über Grundstücksgeschäfte im Zusammenhang mit dem Bau von Abwasseran-
lagen, soweit nicht die Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte zuständig 
ist, 

 
c) des Abwasserbeseitigungskonzeptes, 

 
d) über die Ernennung der Betriebsleiter/-innen des Abwasserwerkes Erwitte, 

 
e) bei der Einstellung und Entlassung von tariflich Beschäftigten ab Entgeltgruppe 

13, 
 

f) bei der Ernennung und Entlassung von Beamten / Beamtinnen ab der Besol-
dungsgruppe A 13, 

 
g) bei der Beförderung von Beamten / Beamtinnen nach Besoldungsgruppe A 13 

und höher, 
 

h) des fünfjährigen Finanzplanes, 
 

i) aller dem Rat obliegenden sonstigen Angelegenheiten. 
 

(7) Der Betriebsausschuss ist zuständig für die Benennung der Wirtschaftsprüfungsgesell-
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schaft für den Jahresabschluss. 
 
 

§ 5 
Rat 

 
Der Rat der Stadt Erwitte entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemein-
deordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbehalten sind. § 4 Abs. 3 
dieser Satzung bleibt davon unberührt. 
 
 

§ 6 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

 
(1) Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister der Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte Weisungen erteilen. 
Dies gilt nicht für Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung, die ausschließlich 
der Betriebsleitung unterliegen. 

 
(2) Die Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte hat die Bürgermeisterin/den Bürger-

meister über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt rechtzeitig zu unterrichten und 
ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister bereitet 
die Vorlagen für den Betriebsausschuss Abwasser und den Rat vor und unterrichtet die 
Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte rechtzeitig über diese Vorlagen. 

 
(3) Glaubt die Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte nach pflichtmäßigem Ermes-

sen die Verantwortung für die Durchführung einer Weisung der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters nicht übernehmen zu können und führt ein Hinweis auf entgegenste-
hende Bedenken der Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte nicht zu einer Ände-
rung der Weisung, so hat sie sich an den Betriebsausschuss Abwasser zu wenden. 
Wird keine Übereinstimmung zwischen dem Betriebsauschuss Abwasser und der Bür-
germeisterin/dem Bürgermeister erzielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschusses 
herbeizuführen. 

 
 

§ 7 
Kämmerin/Kämmerer 

 
Die Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte hat der Kämmerin/dem Kämmerer den 
Entwurf des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, die Zwischenberichte, die Er-
gebnisse der Betriebsstatistik und die Kostenrechnungen zuzuleiten; sie hat ihr/ihm ferner 
auf Anforderung alle sonstigen finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
 

§ 8 
Personalangelegenheiten 

 
(1) Bei dem Abwasserbetrieb sind in der Regel Arbeitnehmende (Personen ohne Beam-

tenstatus) zu beschäftigen.  
 
(2) Die Arbeitnehmenden werden auf Vorschlag der Betriebsleitung des Abwasserwerkes 

Erwitte durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister eingestellt, entlassen, eingrup-
piert, höhergruppiert und rückgruppiert. 
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(3) Die bei dem Abwasserbetrieb beschäftigten Beamten werden in den Stellenplan der 

Stadt aufgenommen und in der Stellenübersicht des Abwasserbetriebes vermerkt. 
 
 

§ 9 
Vertretung der Stadt-/Gemeindewerke  

 
(1) In den Angelegenheiten des Abwasserbetriebes wird die Stadt durch die Betriebslei-

tung des Abwasserwerkes Erwitte vertreten, sofern die Gemeindeordnung oder die Ei-
genbetriebsordnung keine anderen Regelungen treffen. 

 
(2) Die Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte unterzeichnet unter dem Namen „Ab-

wasserwerk Erwitte“ ohne Angabe eines Vertretungsverhältnisses, die Vertretung 
zeichnet mit „In Vertretung“, die übrigen Dienstkräfte „Im Auftrag“. In den Angelegen-
heiten, die der Entscheidung anderer Organe unterliegen und in denen die Betriebslei-
tung mit der Vertretung beauftragt wird, ist unter der Bezeichnung „Der Bürgermeister 
oder die Bürgermeisterin – Das Abwasserwerk Erwitte“ unter Angabe des Vertretungs-
verhältnisses zu unterzeichnen. 

 
(3) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten sowie der Umfang ihrer 

Vertretungsbefugnis werden von der Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte im 
Amtsblatt der Stadt öffentlich bekannt gemacht. 

 
 

§ 10 
Wirtschaftsjahr 

 
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 11 
Stammkapital 

 
Das Stammkapital des „Abwasserwerkes Erwitte“ beträgt 7.670.000,00 Euro.  
 
 

§ 12 
Wirtschaftsplan 

 
(1) Der Eigenbetrieb hat spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres 

einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermö-
gensplan und der Stellenübersicht. 
 

(2) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge zu erwar-
ten, so hat die Betriebsleitung die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister unverzüg-
lich zu unterrichten. Erfolg gefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung 
des Betriebsausschusses, es sei denn, dass sie unabweisbar sind. Sind sie unabweis-
bar, so sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister und der Betriebsausschuss 
unverzüglich zu unterrichten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des 
Betriebsausschusses die der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters und der oder 
des Vorsitzenden des Betriebsausschusses oder eines anderen dem Betriebsaus-
schuss angehörenden Ratsmitglieds; der Betriebsausschuss ist unverzüglich zu unter-
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richten. 
 
 

§ 13 
Zwischenbericht 

 
Die Betriebsleitung des Abwasserwerkes Erwitte hat die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 
und den Betriebsausschuss Abwasser vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über 
die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögens-
plans schriftlich zu unterrichten 
 
 

§ 14 
Jahresabschluss 

 
Der Jahresabschluss ist bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres 
von der Betriebsleitung aufzustellen und über die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
dem Betriebsausschuss vorzulegen. Nach Aufstellung hat eine Prüfung unter Beachtung 
der §§ 103, 114 Abs. 1 GO i. V. m. § 21 EigVO zu erfolgen. 
 
 

§ 15 
Personalvertretung 

 
Der Eigenbetrieb bleibt personalvertretungsrechtlich Teil der Dienststelle Stadt Erwitte, so 
dass der Personalrat der Stadt Erwitte auch die Personalvertretung für den Eigenbetrieb 
übernimmt. Es gilt das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG). 
 
 

§ 16 
Frauenförderung 

 
Die landesgesetzlichen und kommunalen Vorgaben zur Frauenförderung gelten uneinge-
schränkt für den Eigenbetrieb, ebenso die Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten. 
 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Betriebssatzung tritt mit Unterschrift in Kraft. Die Betriebssatzung vom 17.07.2024 wird 
aufgehoben. 
 
 
Erwitte, 01.07.2026 
 
 
 
gez. Henneböhl 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Absatz 4 Bekanntmachungsverordnung (Be-
kanntmVO)  
Die vorstehende Betriebssatzung der Stadt Erwitte für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
„Abwasserwerk Erwitte“ vom 01.07.2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung (alternativ: sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder Flächennutzungsplan) nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 

Erwitte, 01.07.2026  
 
Stadt Erwitte  
Der Bürgermeister 
 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 

Satzung der Stadt Erwitte 
über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen  

(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) 
  

– Entsorgungssatzung –  
 

vom 27.04.2026 
 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 
vom geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. 2020, S. 
916), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 
ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.06.2021 (BGBl. I 2021, S. 1699 ff.), in der jeweils 
geltenden Fassung, des § 46 LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.05.2021 
(GV NRW 2021, S. 560 ff., GV. NRW.), in der jeweils geltenden Fassung, der Selbstüberwa-
chungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 ff. – im Satzungstext be-
zeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung 
des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in der jeweils gelten-
den Fassung sowie des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 
1997, S.602), zuletzt geändert durch Art. 9 a des Gesetzes vom 30.03.2021 (BGBl. I 2021, 
S. 448) in der jeweils gültigen Fassung, in der jeweils geltenden Fassung 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

1. Die Stadt betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung des Inhaltes der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit.  
 

2. Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben 
und vergleichbare Behälter sowie Kleinkläranlagen für Schmutzwasser im Sinne des § 54 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG. Betreiber der Grundstücksentwässerungsanlage ist der Grund-
stückseigentümer. Die Grundstücksentwässerungsanlage ist gemäß § 60 WHG und § 56 
LWG NRW nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu 
betreiben und zu unterhalten 

 
3. Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage sowie Abfuhr und Behandlung der 

Anlageninhalte. Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Stadt Dritter als Erfül-
lungsgehilfen bedienen.  

 
§ 2 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
1. Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstückes ist als Nutzungsbe-

rechtiger des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW vorbehaltlich in dieser Satzung 
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berechtigt, von der Stadt die Entsorgung einer Grundstücksentwässerungsanlage und die 
Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Benutzungsrecht). 

 
2. Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung aus-

geschlossen, bei denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klär-
schlammes auf Antrag der Stadt von der zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 
LWG NRW auf den Nutzungsberechtigten des Grundstücks übertragen worden ist. 

 

§ 3 

Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 

1. Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das auf 
Grund seiner Inhaltsstoffe, 

 

- die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte und 
Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

- das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder ge-
sundheitlich beeinträchtigt oder 

- die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die   
Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder be-
hindert oder 

- die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder ver-
teuert oder  

- die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stören, dass dadurch die 
Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden 
können. 

 

2. Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzu-
halten, darf nicht erfolgen. 

 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 

1. Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist nach § 48 LWG NRW verpflich-
tet, die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die Stadt 
zuzulassen und den zu entsorgenden Inhalt der Stadt zu überlassen (Anschluss- und 
Benutzungszwang). 

 
2. Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrieben 

anfallende häusliche Abwasser.  

 

3. Die Stadt kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirtschaftlichen 
Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang be-
freien, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW vorliegen 
oder die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW gegeben 
sind. Hierzu muss der Grundstückseigentümer nachweisen, dass das Abwasser im 
Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemein-
heit im Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen und 
immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. Der Nachweis ist er-
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bracht, wenn der Landwirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtliche 
und immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Be-
hörden vorlegt.  

 

 

§ 5 

Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Zuwegung sind so zu bauen, dass die 
Stadt oder die von ihrem beauftragten Dritten eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit ver-
tretbarem Aufwand die Entleerung durchführen können. Die Grundstücksentwässerungsan-
lage muss frei zugänglich sein, der Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein. 

 
1. Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 1 nach Aufforderung der 

Stadt zu beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsgemä-
ßen Zustand zu bringen. 

 

 

§ 6 

Durchführung der Entsorgung 

 
1. Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im zwei-

jährigen Abstand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der Schlamm-
speicher der Kleinkläranlage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das Nichtvorliegen eines Ab-
fuhrbedarfes ist durch den Grundstückseigentümer gegenüber der Stadt durch War-
tungsprotokoll (mit einer integrierten Schlammspiegel-Messung) mit einer von ihm beauf-
tragten Wartungsfirma nachzuweisen. Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so 
wird die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr verschoben. Nach Ablauf dieses Jahres wird 
durch die Stadt erneut geprüft, ob ein Abfuhrbedarf besteht. Für diese Prüfung hat der 
Grundstückseigentümer der Stadt erneut ein aktuelles Wartungsprotokoll (mit integrierter 
Schlammspiegel-Messung) vorzulegen. Darüber hinaus hat der Grundstückseigentümer 
die Entleerung des Inhaltes der Kleinkläranlage rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu 
beantragen. 

 

2. Abflusslose Gruben sind bei einem Abfuhrbedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu ent-
leeren. Ein Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren Spei-
chervolumens angefüllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstandsanzeige und ei-
ner Warnanlage ausgerüstet, so liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 
80 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat die 
Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen.  

 
3. Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die Stadt den 

Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn besondere Umstände eine 
Entsorgung erfordern oder die Voraussetzungen für eine Entsorgung vorliegen und ein 
Antrag auf Entsorgung unterbleibt. 

 
4. Die Stadt bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Entsorgung. 

 
5. Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung der Vorgaben 

in § 5 Abs. 2 dieser Satzung, die Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen und die 
Zufahrt zu gewährleisten.  
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6. Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Be-

triebsanleitung, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und der wasserrechtli-
chen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen. 

 
7. Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Stadt über. Die Stadt ist 

nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu las-
sen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu behandeln. 

 

 

§ 7 

Anmeldung und Auskunftspflicht 

 
1. Der Grundstückseigentümer hat der Stadt das Vorhandensein von Kleinkläranlagen und 

abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anlage vor-
handenen baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 
 

2. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 dieser Satzung hinaus der Stadt alle 
zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
3. Erfolgt ein Eigentümerwechsel des Grundstücks, so sind sowohl der bisherige als auch 

der neue Eigentümer verpflichtet, die Stadt unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
 
 

§ 8 

Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

 

1. Die Stadt hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm 
aus Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LWG NRW das Abwasser 
aus abflusslosen Gruben zu entsorgen. Die Stadt kann hierzu auch Dritte beauftragen (§ 
56 Satz 3 WHG). Den Bediensteten sowie den Beauftragten der Stadt ist gemäß § 98 
Abs. 1 LWG NRW zur Prüfung der Einhaltung der Vorschriften dieser Satzung, ungehin-
derter Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des Grundstücks und der Grundstück-
sentwässerungsanlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch 
einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

 
2. Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks zum 

Zwecke der Entsorgung gemäß § 98 LWG NRW zu dulden. 

 

 

§ 9 
 
„Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwas-

ser den Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten“ 
 

 
1. Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutz-

wasser privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, abflusslose Grube) 
zuleiten, gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüber-
wachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind 
gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW, 1 so zu errichten und zu betreiben, 
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dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört 
auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW gegenüber der Stadt. 

 
2. Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch an-

erkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
3. Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private 

Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-
Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einstei-
geschächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind 
nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW 2013 Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung 
von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt 
sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
4. Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung 

bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO 
Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW 2020 hat der Eigentümer des Grund-
stücks bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private Abwasser-
leitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen 
Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und 
Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 
und Abs. 4 SüwVO Abw NRW Legt die Stadt darüber hinaus durch gesonderte Satzung 
gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen 
Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im Rahmen 
der ihr obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) 
informiert. Das gleiche gilt, wenn die Stadt Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 
Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt. 

 
5. Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. 
 
6. Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und Funktion-

sprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 zu doku-
mentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
2013 genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt 
durch den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 
SüwVO Abw NRW 2013) unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit 
eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann.  

 
7. Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtig-

keit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO NRW keiner erneuten Prüfung, so-
fern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforde-
rungen entsprochen haben. 

 
8. Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich 

aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungs-
fristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 
SüwVO Abw NRW nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 
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§ 10 
Haftung 

 
1. Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in Folge mangelhaften Zustandes oder 

unsachgemäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. In 
gleichem Umfang hat er die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden. 

 
2. Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht 

oder nicht ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er zum 
Ersatz verpflichtet. 

 
3. Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht 

rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf 
Schadensersatz oder Ermäßigung des Entgeltes. Im Übrigen haftet die Stadt im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen. 

 

§ 11 

Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 
 

1. Für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen in das 
Zentralklärwerk wird die Gebühr nach der abgefahrenen Menge in Kubikmeter (m³) erho-
ben. Zur Abfuhrmenge gehört auch das für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. 
Die abzurechnende Menge wird auf den halben bzw. vollen Kubikmeter abgerundet. 
Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abgefahrenen Grubeninhalts zu ermitteln. Der 
ermittelte Wert soll vom Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten bestätigt 
werden. Unterbleibt die Bestätigung des Grundstückseigentümers oder des von ihm Be-
auftragen aus Gründen, die die Stadt nicht zu vertreten hat, ist die von der Stadt festge-
setzte Leerungsmenge maßgebend 

 
2. Für die Höhe der Benutzungsgebühr gilt § 19 Absatz 14 der Satzung der Stadt Erwitte 

über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage.  

 
3. Für die Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht gilt § 23 der Satzung der Stadt 

Erwitte über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage. 

 
4. Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder der 

sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die 
Kleinkläranlage betrieben wird. 

 

§ 12 

Entgelt für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben 

 

1. Für die Entsorgung der abflusslosen Gruben werden Entgelte erhoben. Die Höhe des 
Entgeltes wird nach dem Ergebnis der Ausschreibung der Entsorgungsleistung öffentlich 
bekannt gemacht.  

 
2. Das beauftragte Unternehmen ist berechtigt, das Entgelt im Namen der Stadt Erwitte von 

dem Grundstückseigentümer zu vereinnahmen. 
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§ 13 

Berechtigte und Verpflichtete 
 
Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflich-
ten als Nutzungsberechtiger des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW gelten entspre-
chend auch für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 9 ergeben-
den Pflichten gelten auch für jede schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigte oder jeden 
schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten als Nutzungsberechtiger des Grundstücks im Sinne 
des § 48 LWG NRW, soweit die Pflichten nicht unmittelbar an den Grundstückseigentümer 
gerichtet sind. 
 

§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 

 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

- Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 

- entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 
- Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 1 betreibt 

und unterhält oder einer Aufforderung der Stadt nach § 5 Abs. 2 zur Beseitigung der 
Mängel nicht nachkommt, 

- entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 
- entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die Zu-

fahrt nicht gewährleistet, 
- entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb 

nimmt, 
- seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 2 und 3 sowie § 8 Abs. 1 nicht nachkommt, 
- entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht gewährt, 
- entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht duldet 
- entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 die Bescheinigung über Zustands- und Funktionsprüfung 

nicht vorlegt. 
 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden (§ 
123 Abs. 4 LWG NRW). 

 

§ 15 

Begriff des Grundstücks 

 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder  
zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  

 

§ 16 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 27.04.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entsorgungssatzung der 
Stadt Erwitte vom 13.12.2016 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung gem. § 2 Absatz 4 Bekanntmachungsverordnung (Be-
kanntmVO) 
Die vorstehende Satzung der Stadt Erwitte vom 27.04.2026 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO. NRW. eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO. 
NRW.) oder sonstiger ortsrechtlicher Bestimmungen beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Erwitte, 27.04.2026 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 
Bebauungsplan Schmerlecke Nr. 9 „Erweiterung der Kleefeldsiedlung“  
 
Schlussbekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 
 

 
 
 
Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 28.08.2025 den Bebauungsplan Schmer-
lecke Nr. 9 „Erweiterung der Kleefeldsiedlung“, gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde anerkannt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem vorstehenden Lageplan zu entnehmen. 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Erwitte zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Schmerlecke Nr. 9 „Erweiterung der Kleefeldsiedlung“ wird hiermit gem. § 10 BauGB öffent-
lich bekanntgemacht. 
 
Der Bebauungsplan tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird ab sofort zu jedermanns Einsicht während der 
Dienststunden bei der Stadtverwaltung, FD 205 Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Kö-

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 
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nigshof K 28, Am Markt 12, 59597 Erwitte, bereitgehalten; über seinen Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben.  
Außerdem stehen die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Erwitte unter 
https://www.erwitte.de/leben-in-erwitte/bauen-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-
bauleitplaene/ zur Verfügung und können über die zentrale Internetseite des Landes NRW 
www.bauleitplanung.nrw.de eingesehen werden. 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das Land NRW wird hiermit bestä-
tigt, dass der oben aufgeführte Beschluss mit dem am 28.08.2025 durch den Rat der Stadt 
Erwitte gefassten Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs.1 und Abs. 2 der Be-
kanntmachungsverordnung verfahren worden ist.  
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte unter 
http://www.erwitte.de einzusehen.  
 
Hinweise:  
Nach § 215 Abs.1 BauGB sind unbeachtlich:  
 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,  

 

• sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs,  
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Stadt Erwitte unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind; § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein- Westfalen (GO NW) kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW gegen Satzungen und Flä-
chennutzungsplänen nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,  

 

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

 

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

• der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße  
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Änderungs-
bebauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von  
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  
 

https://www.erwitte.de/leben-in-erwitte/bauen-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
https://www.erwitte.de/leben-in-erwitte/bauen-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
http://www.erwitte.de/
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Erwitte, 03.06.2026 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 


